
                Zusatz_Vereinbarung HB_2.1 

Zusatzvereinbarung für den Bezug von Biodiversitätsbeiträgen Qualität II nach 
Art. 59 DZV für Hochstamm-Feldobstbäume für den Fall, dass ein Teil der 

Bäume auf der benachbarten Betriebsfläche liegt. 
 
 
Bewirtschafter der Hochstamm-Feldobstbäume (Gesuchsteller): ............................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
Parzellen-Nr.: ............................... 
 
Bewirtschafter der benachbarten Hochstamm-Feldobstbäume: ............................................................. 
....................................................................................................................................................................... 
 
Parzellen-Nr.: ........................... 
 
 
 
Art. 1 Pflichten des Bewirtschafters der benachbarten Hochstamm-Feldobstbäume (HB) 
 
Der Bewirtschafter der benachbarten HB verpflichtet sich, die Bäume während mindestens 8 Jahren 
entsprechend den Vorschriften (DZV und Verordnung zum GAöL) zu bewirtschaften. 
 
Art. 2 Pflichten des Bewirtschafters der HB (Gesuchsteller) 
 
Der Bewirtschafter der Hochstamm-Feldobstbäume gibt ....% der Beiträge an den Bewirtschafter der be-
nachbarten HB ab. Dieser Anteil wird jeweils bis zum 31. Dezember des Beitragsjahres ausbezahlt. 
 
Art. 3 Plan 
 
Zur vorliegenden Vereinbarung gehört der Plan mit der Bezeichnung der Hochstamm-Feldobstbäume 
auf beiden Betriebsflächen im Massstab 1: .......................... 
 
Art. 4 Vereinbarungsbeginn und –dauer 
 
Die Vereinbarung tritt am ............................ in Kraft und dauert 8 Jahre. Wird sie nicht von einer Partei 
unter Einhaltung einer einjährigen Kündigungsfrist auf Ende der Vertragsdauer gekündigt, verlängert sie 
sich jeweils um ein weiteres Jahr. 
 
Art. 5 Folgen der Nichterfüllung 
 
Erfolgt die Bewirtschaftung der benachbarten HB nicht vereinbarungsgemäss, so dass dadurch der 
Bewirtschafter der HB (Gesuchsteller) die bisher bezogenen Beiträge zurückzahlen muss, so ist der 
Bewirtschafter der benachbarten HB verpflichtet, ihm diesen zurückzuzahlenden Betrag zu ersetzen.  
 
Erfolgt die Bewirtschaftung der HB durch den Gesuchsteller nicht nach den Anforderungen, so dass da-
durch die bisher bezogenen Beiträge zurückbezahlt werden müssen, so ist der Bewirtschafter der HB 
(Gesuchsteller) dennoch verpflichtet, die für die Vertragsperiode noch ausstehenden Beitragsanteile dem 
Bewirtschafter der benachbarten HB zukommen zu lassen. 
 
 
Vereinbarungsspartner: Bewirtschafter der Obstgartenfläche: 
 
 
 
 Bewirtschafter der benachbarten HB: 
 
 
 Datum Datum 


